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und «Le Travail» als Zeugen angerufen werden müssen. Dazu kommt, dass 
unsere Presse fast immer den Westmächten Recht gibt mit mehr oder weniger 
Zurückhaltung, je nach dem Takt der betreffenden Zeitung. Man darf sich des
halb auch nicht verwundern, wenn ab und zu ein Echo aus Deutschland zurück
schallt. Es ist dies auch nicht tragisch zu nehmen, solange dieses Echo nicht 
zum Dauerton wird und solange es sich nur gegen die Presse und nicht gegen 
unser Land richtet, wie dies heute zutrifft.

Selbstverständlich wäre es für die beidseitigen Beziehungen besser, wenn 
auch die noch vorhandenen unfreundlichen Erscheinungen verschwinden wür
den. Einen Erfolg kann ich mir aber nicht von der Taktik des Gegenangriffs 
versprechen, d.h. dass man die Bemühungen der Deutschen Gesandtschaft in 
Bern als unzulässige Einmischung zurückweist und gewissermassen mit der 
Lupe3 nach entsprechenden deutschen Unfreundlichkeiten sucht, wie zum 
Beispiel die angebliche deutsche Kritik an unserer Lebensmittelrationierung4. 
Diese Taktik führt nur zu einer unnützen Streiterei ohne jedes praktische Re
sultat.

Vielleicht liegt die Lösung darin, dass man unserer Presse nicht nur Zurück
haltung in der Form empfiehlt, sondern auch materiell eine neutralere und 
mehr unparteiische Haltung. Weshalb soll der Schweizer ausschliesslich für die 
eine oder die andere Seite sein? Die Vermittlerrolle steht uns besser an als die 
Rolle des Richters. Wenn ein solches Wort auch nichts nützt, so wird es jeden
falls bei den Konfliktsparteien weniger Anstoss erregen. Was der Papst und die 
Staatsoberhäupter von Belgien und Holland in dieser Richtung getan haben, 
dürfte auch von schweizerischer Seite aus zu vertreten sein.

3. Feldscher a souligné mit der Lupe à la main et marqué le passage de deux points d ’exclama
tion en marge.
4. Feldscher a noté en marge: Dicke Rede!
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1. England. In London wird über den gegenseitigen Warenverkehr weiter 
verhandelt. Bisher hat England zu den schweizerischen Begehren über Zulas-
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sung der vor Kriegsausbruch durch englische Firmen in der Schweiz bestellten 
waren (Ausnahmen vom englischen Einfuhrverbot für sog. alte Kontrakte) 
geantwortet. Diese Antwort befriedigt die Schweiz nicht, sodass deswegen 
erneute Schritte durch unsere Gesandtschaft in London bei der englischen 
Regierung unternommen worden sind und auch die hiesige Englische Gesandt
schaft angelegentlichst gebeten wurde, sich bei ihrer Regierung einzusetzen.

Es wird u.a. auch verhandelt über schweizerische Kohlenbezüge aus Eng
land; hierfür scheinen die Aussichten nicht schlecht zu sein, hingegen wird die 
Transportfrage noch Schwierigkeiten bereiten.

Über die Blockadefragen wird in Paris verhandelt, wo der französischen 
Verhandlungsdelegation ein Vertreter der englischen Regierung beigegeben ist.

2. Frankreich. In Paris wird verhandelt einerseits über den gegenseitigen 
Warenverkehr und anderseits, wie unter Ziffer Ibis hiervor erwähnt, über die 
Fragen, die mit der Blockade Zusammenhängen.

Beim Warenverkehr handelt es sich, wie bei England, namentlich darum, 
gegenüber den dortigen Einfuhrverboten Erleichterungen für unsern Export zu 
erlangen, aber auch Ausnahmen von den dortigen Ausfuhrverboten zugunsten 
unseres Importes im Interesse der Landesversorgung. Welche Resultate er
reicht werden können, ist noch ungewiss.

Auch darüber, welche Ergebnisse die Verhandlungen über die Schwierig
keiten zeitigen werden, welche namentlich unserem Import durch die Blocka
demassnahmen entstanden sind, kann noch nichts vorausgesagt werden.

In diesem Zusammenhang sei noch bemerkt, dass das seinerzeitige provisori
sche Abkommen mit Frankreich (vom 22. September), das den Transit durch 
Frankreich regeln wollte, in der Praxis infolge der Blockademassnahmen nicht 
mehr spielt1.

3. In der Zwischenzeit bemüht sich die Handelsabteilung sehr intensiv in 
Verbindung mit unsern Gesantschaften in Paris2 und London3, aber auch mit 
der hiesigen englischen Gesandtschaft, in den dringenden hängigen Fällen 
(durch die Blockade zurückgehaltene Sendungen für die Schweiz) möglichst 
befriedigende Lösungen zu erreichen. Dabei wird ein Hauptaugenmerk darauf 
gerichtet, die ausländische Kontrolle bei den schweizerischen Firmen zu ver
hüten. Es soll Sache der schweizerischen Organe sein, die notwendigen Kon
trollen selber vorzunehmen.

1. Cf. N ° 175.
2. Cf. N os 189, 195 et 199.
3 . C f  N os 191 et 197.

dodis.ch/46958dodis.ch/46958

http://dodis.ch/46958

	Bd13_00000576
	Bd13_00000577

